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1. Schuldnerin: City Gesundheits- und Trainingszentrum AG, 
Rebgasse 20, 4058 Basel

2. Datum der Verhandlung: 16.09.2016
3. Nachlassvertrag bestätigt am: 16.09.2016
4. Bemerkungen: 1. Der Vertrag über die Vermögensübertragung 

/ Vermögensübernahme zwischen der Gesuchstellerin und der 
City Sport + Gesundheit AG in Gründung vom 9. September 
2016 wird genehmigt.
2. Der Gesuchstellerin wird die definitive Nachlassstundung 
einstweilen für die Dauer von vier Monaten, das heisst 
bis am 27. Januar 2017, bewilligt.
3. Als definitiver Sachwalter wird Dr. Daniel Hunkeler, LL.M., 
Advokat, eingesetzt.
4. Der Sachwalter ist verpflichtet, dem Gericht 14 Tage vor Ab-
lauf der verfügten Nachlassdauer Bericht zu erstatten.
5. Der Entscheid über die definitive Nachlassstundung wird 
am 28. September 2016 im Kantonsblatt sowie im schweizeri-
schen Handelsamtsblatt publiziert und dem Betreibungsamt 
Basel-Stadt, dem Handelsregisteramt Basel-Stadt und dem 
Grundbuchamt Basel-Stadt mitgeteilt.
6. Die Gesuchstellerin bezahlt innert Frist bis 30. September 
2016, Frist einmal erstreckbar, einen weiteren Kostenvor-
schuss für den definitiven Sachwalter in der Höhe von 
CHF 15'000.00.
7. Die Gerichtskosten werden bei Abschluss des Verfahrens fest-
gesetzt.
8. Dem Sachwalter, Dr. Daniel Hunkeler, Rechtsanwalt, wird 
ein Honorar von 12'050.40 (ohne MWST) ausgewiesen.
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